
Stiftung Auffangeinrichtung BVG 

Freizügigkeitskonten 

Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger erstellt. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit 
dieses Dokuments wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. 
Massgebend ist unser Reglement über die Führung der Freizügigkeitskonten. Einzelne Dienstleistungen sind rechtlichen Restriktionen unterworfen. 

© 2013 - Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Alle Rechte vorbehalten. 

Berufliche Vorsorge bedeutet für uns, dass wir unseren Kunden und Partnern finanzielle 

Sicherheit und Leistungen in hoher Qualität anbieten – Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel 

 

Entsprechende Auftragsformulare, Erklärungen und das Reglement finden Sie auf unserer Internetseite 

www.chaeis.ch/fzk 

Ihre Vorteile: 

 Marktgerechte Verzinsung

 Spesenfreie Kontoführung

 Keine Vermögens-, Einkommens- und Verrechnungssteuern bis zur Auszahlung der

Freizügigkeitsleistung

 Vorzeitiger Kapitalbezug unter gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich

 Freizügigkeitsgelder für selbst genutztes Wohneigentum verwendbar

 Individuelle Beratung in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch)

Warum Ihr Guthaben bei uns ist: 

 Sie haben Ihrer Pensionskasse den Auftrag gegeben, bei uns ein Freizügigkeitskonto zu eröffnen.

 Sie haben selbst nicht festgehalten, in welcher Form Sie den Vorsorgeschutz erhalten möchten?
Die Pensionskassen haben den gesetzlichen Auftrag, das Pensionskassenguthaben (Austrittsleistung)
samt Verzugszins frühestens 6 Monate, spätestens aber 2 Jahre nach Ihrem Austritt bei Ihrem
Arbeitgeber, an unsere Stiftung zu überweisen.

Dienstleistungen und Bezugsmöglichkeiten: 

Folgende Möglichkeiten und Dienstleistungen bieten sich im Rahmen der Verwaltung Ihrer Freizügigkeitsleistung an: 

 Kontoauszug  Änderung der Personalien

 Überweisung an Ihre neue
Pensionskasse

 Überweisung an Ihre neue
Freizügigkeitsstiftung

 Barauszahlung infolge Selbständigkeit  Barauszahlung infolge Pensionierung

 Barauszahlung infolge Wegzugs ins Ausland  Barauszahlung infolge Invalidität

 Barauszahlung Konten mit geringen Beträgen  Wohneigentumsförderung (WEF)

 Durchführbarkeitserklärung
(Scheidung)

 Auszahlung an Anspruchsberechtigte
(Todesfall des Kontoinhabers)

Haben Sie Fragen - rufen Sie uns an: 
unter +41 (0)44 468 22 22 

Mo-Fr, 08.00-12.00/13.30-17.00 Uhr 

http://www.chaeis.ch/fzk

